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TZ.  BEZEICHNUNG DES SCHRIFTGUTS 
AUFBEWAHRUNGSFRIST 

ANBIETUNG      = A 
VERNICHTUNG = V  

 
Bei Kennzeichnung A/V sind zwingend die Besonderheiten des Abschnittes III, Tz. 2.1 zu beachten! 

 
1. Obergruppen O und P des Aktenplans für die Finanzverwaltung  
     
    Organisation und Verwaltung, Perso-

nalangelegenheiten  
   

1.1   A-Akten 20 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in 
dem die letzte in dem Aktenband befindliche 
Sache zu den Akten geschrieben worden ist. 

A 

1.2   B-Akten 5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die letzte in dem Aktenband befindliche Sache 
zu den Akten geschrieben worden ist. 

A 

1.3 a) Geschäftsverteilungspläne, 10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in 
dem ein neuer Geschäftsverteilungsplan auf-
gestellt worden ist. 

A 

  b) Organisationsbogen (bis 2013), Ein-
gangsbücher, Sachverzeichnisse 

10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem Eingangsbücher geschlossen worden 
oder bei Sachverzeichnissen die letzte Sache 
erledigt wurde. 

V 

1.4   Zeiterfassungsdaten    
1.4.1   bei manueller Erfassung und Speiche-

rung 
2 Jahre (§ 16 Absatz 2 Satz 2 ArbZG) V 

1.4.2   bei automatisierter Erfassung und Spei-
cherung 

2 Jahre (§ 16 Absatz 2 Satz 2 ArbZG) V 

1.4.3   Zeiterfassungskarten und ähnliche im Zu-
sammenhang mit der gleitenden Arbeits-
zeit angefallene Unterlagen 

6 Monate (§ 11 SächsDSDG)  
V 

1.5   Sonstige Geschäftskontrolllisten, Fristen-
bücher usw. 

1 Jahr nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Listen, Bücher und so weiter geschlossen 
worden sind. 

V 

1.6   Personalnebenakten Solange die Beschäftigungsbehörde die 
Kenntnis dieser Unterlagen zu ihrer rechtmä-
ßigen Aufgabenerledigung benötigt, längstens 
bis zur Beendigung des aktiven Beschäfti-
gungsverhältnisses.  

V 

1.7   Einzelvorgänge über Urlaub, Erkrankun-
gen, Trennungsgeld, Umzugs- und Rei-
sekosten, Urlaubsanträge 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die letzte Eintragung vorgenommen worden 
ist. 

V 

1.8  Protokolle zu Dienstberatungen nach 
Nummer 21 Buchstabe b VwV Dienstord-
nung (z.B. Sachgebiets-, Veranlagungs-
besprechungen) 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
welchem die Protokolle aufgenommen wurden A 

 
2.   Obergruppen H des Aktenplans für die Finanzverwaltung  
  Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen; Geschäftsbedürfnisse   
   
  Vorbemerkung: Akten, Bücher, Belege usw. sind mindestens bis zum Ablauf des Haushaltsjah-

res aufzubewahren, das auf das Haushaltsjahr folgt, in dem der aus Anlass der Rechnungsprüfung 
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entstandene Schriftwechsel mit der zuständigen obersten Rechnungsprüfungsbehörde (Europäi-
scher Rechnungshof, Bundesrechnungshof oder Landesrechnungshof) ohne Vorbehalte abge-
schlossen wurde. 
 

2.1    Akten    
2.1.1   A-Akten 20 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 

die letzte in dem Aktenband befindliche Sache zu 
den Akten geschrieben worden ist. 

A 

    mit Ausnahme der Akten über die vorläu-
fige Haushaltsführung    

5 Jahre nach Ablauf des Haushaltsjahrs A 

2.1.2   B-Akten 10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die letzte in dem Aktenband befindliche Sache zu 
den Akten geschrieben worden ist. 

A 

    mit Ausnahme der   
  a) Haushaltsakten   5 Jahre nach Ablauf des Haushaltsjahrs V 
  b) Kraftfahrzeugakten 5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 

die letzte in dem Aktenband befindliche Sache zu 
den Akten geschrieben worden ist. 

V 

    Ausnahme: Fahrtenbuch für anerkannte 
Kraftfahrzeuge  

6 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
das Fahrtenbuch abgeschlossen worden ist (An-
lage zur VwV zu § 71 SäHO – Punkt 2.3). 

V 

2.2    Haushaltswesen    
2.2.1   Bestandsverzeichnisse für bewegliche 

Sachen (einschließlich Zu- und Abgangs-
belegen) 

6 Jahre gerechnet vom Ende des Haushaltsjahres, 
in dem die Buchungsanweisung ausgefertigt wurde 
(VwV Nummer 10 zu § 73 SäHO).    

V 

2.2.2   Haushaltsüberwachungslisten 6 Jahre nach Ablauf des Haushaltsjahrs, in dem 
die letzte Eintragung vorgenommen worden ist 
(VwV zu § 34 SäHO).    

V 

2.2.3   Rechnungsbelege 6 Jahre (Anlage zur VwV zu § 71 SäHO – Punkt 
2.3)  V 

2.3    Kassenbücher und Belege (vergleiche 
Abschnitt I, Tz. 1c)  

 
 V 

2.3.1   Buchungslisten einschließlich der Be-
lege, Fehlerlisten/-protokolle, Stammkar-
ten/-protokolle und Ausdrucke 

20 Jahre 
V 

2.3.2   Zeitbuch  10 Jahre V 
2.3.3   Wertezeitbuch 10 Jahre V 
2.3.4   Kontoblätter der Titelkonten für Haus-

haltseinnahmen und Haushaltsausga-
ben, der Sachkonten und für das Abrech-
nungsbuch 

10 Jahre 

V 

2.3.5   Verwahrungs- und Vorschussbuch ein-
schließlich der Kontoausdrucke für Zeit-
notverwahrungen der täglich und monat-
lich erstellten Listen sowie der monatlich 
erstellten Arbeitsliste und der Zusam-
menstellung der Gesamtbeträge 

10 Jahre 

V 

2.3.6   Kontoblätter des Steuerkonteninhaltes 
(Verdichtung, Zwischenverdichtung und 
Löschung) und die dazugehörigen Be-
lege 

10 Jahre 

V 

2.3.7   Prüfungsunterlagen für die Rechnungsle-
gung   

10 Jahre V 
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2.3.8   Hauptzeit- und Tagesabschlussbuch 10 Jahre nach Abschluss des Kalenderjahrs V 
2.3.9   Kontogegenbücher (einschließlich Konto-

auszügen, Einlieferungsverzeichnissen, 
Nachforschungen und Ähnlichem) 

6 Jahre 
V 

2.3.10   Geld- und Werteingangsbuch 6 Jahre V 
2.3.11   Quittungsbestandsbuch 6 Jahre V 
2.3.12   Belege und Unterlagen zu den Zeit-, 

Sach-, Titel- und Hilfsbüchern  
6 Jahre V 

2.3.13   entfallen   
2.3.14   Tages- und Monatsabschlussunterlagen 6 Jahre V 
2.3.15   Monatsabschlussnachweisungen 6 Jahre V 
2.3.16   Ausdrucke zum Nachweis der Umbu-

chung nicht eingelöster Verrechnungs-
schecks auf das Konto „Vermischte Ver-
waltungseinnahmen“ und das Sachkonto 
„KraftSt“ 

6 Jahre 

V 

2.3.17   erledigte Scheck- und Überweisungs-
hefte 

3 Jahre V 

2.3.18   Unterlagen für die Abstimmung nach § 15 
Absatz 1 Nummer 4 BuchO einschließ-
lich der Kontrollsummenfortschreibung 

1 Jahr 
V 

2.3.19   Abstimmung nach § 66 Absatz 1 und 
§ 69 Absatz 3 BuchO  

1 Jahr V 

2.3.20   Liste der F- und M-Meldungen 1 Jahr V 
2.3.21   Liste der Altrückstände 1 Jahr V 
2.3.22   Bestands- und Bearbeitungsnachweise 1 Jahr V 
2.3.23   sonstige maschinelle Arbeitslisten und 

Ausdrucke im Rahmen des maschinellen 
Besteuerungsverfahrens 

1 Jahr 
V 

2.3.24   entfallen  V 
2.3.25   Aufstellung über Guthaben, Liste der ge-

setzten Sperrvermerke, Nachweis der 
maschinellen Umbuchungen 

bis zum Erhalt der übernächsten Liste 
V 

2.3.26   Liste der Löschungshinderungsgründe bis zum nächsten Löschlauf V 
2.3.27   Zusammenstellung der Aufstellung über 

auszuzahlende Beträge 
Nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Sa-
che keinen weiteren Zuwachs erfahren hat. V 

2.3.28   Lieferscheine Nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Sa-
che keinen weiteren Zuwachs erfahren hat. V 

2.3.29  Einzahlungsbelege  6 Jahre V 
2.3.30  Prüfzeitbuch (Arbeitsgrundlage SL tägl. 

Prüfung 
3 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Liste geschlossen worden ist.  V 

 
3.   Obergruppen S, G, InvZ, EZ, FV und FG des Aktenplans für die Finanzverwaltung  
     
    Steuern, Gemeindesteuern, Investitionszulage, Eigenheimzulage, Finanzverfassung,  

Finanzausgleich, Finanzgerichtsbarkeit  
  

3.1   Allgemeines 
Vorbemerkung: Sofern dem Staatsarchiv Unterlagen nach Abschnitt II, Tz. 3.2 angeboten wer-
den, gelten etwaige Vernichtungsgenehmigungen (V) für die in Abschnitt II, Tz. 3.1 genannten 
Unterlagen (zum Beispiel Prüfungs- und Sonderakten) nicht.  
 

3.1.1   Altakten des Beitrittsgebietes  31. Dezember 2020  A 
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3.1.2   Akten des VZ 1990  31. Dezember 2020  A 
3.1.3   A-Akten 20 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 

die letzte in dem Aktenband befindliche Sache 
zu den Akten geschrieben worden ist. 

A 

3.1.4   B-Akten 5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die letzte in dem Aktenband befindliche Sache zu 
den Akten geschrieben worden ist. 

A 

3.1.5   Listen über festgesetzte Zwangsgelder 1 Jahr nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die 
Listen geschlossen worden sind. V 

3.1.6 a) Geschäftskontrolllisten 
aa) Rechtsbehelfslisten, Listen für das 

gerichtliche Verfahren, Zerle-
gungslisten und Listen zur Bearbei-
tung von Haftungsfällen 

 
3 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Listen geschlossen worden sind.  V 

bb) sonstige (zum Beispiel Investitions-
zulagelisten, Überwachungslisten, 
Anschreibungsbuch Meldestelle u. 
Ähnliches) einschl. der dazugehöri-
gen Belege 

2 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Listen geschlossen worden sind. 

V 

 b) Listen über den Bearbeitungsstand be-
stimmter Fälle sowie Listen über Hin-
weise zur weiteren Bearbeitung bestimm-
ter Fälle (z.B. Anschreibeliste zu den va-
riablen Prüffeldern [GNOFÄ]) 

1 Jahr nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die 
Liste erstellt worden ist. 

V 

3.1.7   Berichte über die Prüfung einzelner Steu-
erarten in den Steuerakten soweit sie 
nicht unter 3.1.8 oder 3.1.11 fallen 

15 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Prüfung durchgeführt worden ist. A 

3.1.8   Unterlagen in den Bp-Stellen und bei den 
Sonderprüfstellen (betriebsnahe Veranla-
gung, Umsatzsteuer-Sonderprüfung, 
Lohnsteueraußenprüfung der ZALSt, 
Bausachverständigen) 

  

  a) Berichte, Berichtsentwürfe, Arbeitsbö-
gen, Handakten, Stellungnahmen des 
Bausachverständigen, Entwürfe der Ak-
tenvermerke über die buß- und strafgeld-
rechtliche Würdigung und im Zusammen-
hang mit der Prüfung angefallener 
Schriftwechsel 

10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Prüfung abgeschlossen wurde. Schwebt 
dann noch ein Rechtsbehelfsverfahren, ein Steu-
erstrafverfahren oder ein Verfahren wegen einer 
Steuerordnungswidrigkeit, so endet die Aufbe-
wahrungszeit mit dem Tag, an dem die das Ver-
fahren abschließende Entscheidung unanfecht-
bar geworden ist. 

V 

  b) Ergebnislisten, statistische Unterlagen 
und Ähnliches 

3 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Listen, Bücher und Ähnliches geschlossen 
worden sind. 

V 

3.1.9   Einheitlicher Erhebungsbezirk  
  a) Vollstreckungsfälle/-akten (Einzelfälle)   
    aa) Niederschlagungsfälle bis zum Eintritt der Zahlungsverjährung sämtli-

cher Forderungen. V 

    bb) soweit sie die Eintragung von dingli-
chen Rechten betreffen 

1 Jahr nach Löschung, in jedem Fall jedoch bis 
zum Eintritt der Zahlungsverjährung. V 

    cc) übrige Fälle 10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
der Fall durch Zahlungsmitteilung erledigt wor-
den ist beziehungsweise der letzte Vorgang zu 

V 
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den Akten geschrieben worden ist, in jedem Fall 
bis zum Eintritt der Zahlungsverjährung.   

  b) Stundungs- und Erlassakten 10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
der die Billigkeitsmaßnahme gewährende Ver-
waltungsakt unanfechtbar geworden ist, mindes-
tens bis zum Eintritt der Zahlungsverjährung 
sämtlicher Forderungen   

V 
 

  c) HR-Verzeichnisse ausgesonderte Blätter 3 Jahre (gerechnet ab Da-
tum der letzten Eintragung). V 

  d) personell geführte Listen/Statistiken be-
treffend den Innendienst 

3 Jahre (gerechnet ab Datum des Schließungs-
vermerks). V 

  e) Unterlagen betreffend den Außendienst 
(zum Beispiel Statistik und Nachweisun-
gen) 

3 Jahre nach Ablauf des betreffenden Kalender-
jahrs. V 

3.1.10   Straf- und Bußgeldsachen  
  a) Steuerstraf- und Bußgeldverfahren (Ein-

zelfälle) 
10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen oder 
eingestellt worden ist, jedoch nicht bevor etwaige 
Ansprüche aus diesem Steuerschuldverhältnis 
erloschen sind. 

V 

  b) Bußgeldverfahren nach dem Steuerbera-
tungsgesetz und anderen Gesetzen (Ein-
zelfälle) 

10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen oder 
eingestellt worden ist, im Falle einer rechtskräfti-
gen Bußgeldfestsetzung jedoch nicht vor Erlö-
schen des Bußgeldanspruchs. 

V 

  c) Straflisten (zum Beispiel Überwachungs-
listen für Strafsachen) 

10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die letzte Eintragung vorgenommen worden ist. V 

  d) Bußgeldlisten 10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die letzte Eintragung vorgenommen worden ist. V 

  e) Sonstige Vorgänge, die nicht zu einer Zu-
weisung an die BuStra, Steufa geführt ha-
ben (z. B. Abgabe wegen Unzuständig-
keit, Weiterleitung als Kontrollmitteilung, 
Ablage zur Sammlung) 

3 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
das letzte Schriftstück zu den Akten genommen 
worden ist. V 

  f) Anzeigen, die nicht zu einem Steuerstraf- 
oder Bußgeldverfahren geführt haben 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
über die Nichteinleitung des Verfahrens ent-
schieden worden ist. 

V 

  g) Datensätze der Namenskartei aller Be-
schuldigten und Betroffenen 

entsprechend der jeweiligen unter Tz. 3.1.10 
Buchstaben a) bis f) geltenden Fristen V 

 
3.1.11   Steuerfahndung   
  a) Ermittlungsakten, Beweismittelakten, 

Prüferhandakten (insbesondere Berichte, 
Berichtsentwürfe, Arbeitsbögen und wäh-
rend der Prüfung angefallener Schrift-
wechsel) 

10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
das letzte Schriftstück zu den Akten genommen 
worden ist. V 

  b) Anzeigen, die ergebnislos geblieben sind 
sowie erledigte Amtshilfeersuchen. 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
das letzte Schriftstück zu den Akten genommen 
worden ist. 

V 

 c) Auftragsbücher, Ergebnislisten, statisti-
sche Unterlagen und Ähnliches 

10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Bücher, Listen und Ähnliches geschlossen 
worden sind. 

V 

  

1 
 

 

TZ.  BEZEICHNUNG DES SCHRIFTGUTS 
AUFBEWAHRUNGSFRIST 

ANBIETUNG      = A 
VERNICHTUNG = V  

 
Bei Kennzeichnung A/V sind zwingend die Besonderheiten des Abschnittes III, Tz. 2.1 zu beachten! 

 
1. Obergruppen O und P des Aktenplans für die Finanzverwaltung  
     
    Organisation und Verwaltung, Perso-

nalangelegenheiten  
   

1.1   A-Akten 20 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in 
dem die letzte in dem Aktenband befindliche 
Sache zu den Akten geschrieben worden ist. 

A 

1.2   B-Akten 5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die letzte in dem Aktenband befindliche Sache 
zu den Akten geschrieben worden ist. 

A 

1.3 a) Geschäftsverteilungspläne, 10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in 
dem ein neuer Geschäftsverteilungsplan auf-
gestellt worden ist. 

A 

  b) Organisationsbogen (bis 2013), Ein-
gangsbücher, Sachverzeichnisse 

10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem Eingangsbücher geschlossen worden 
oder bei Sachverzeichnissen die letzte Sache 
erledigt wurde. 

V 

1.4   Zeiterfassungsdaten    
1.4.1   bei manueller Erfassung und Speiche-

rung 
2 Jahre (§ 16 Absatz 2 Satz 2 ArbZG) V 

1.4.2   bei automatisierter Erfassung und Spei-
cherung 

2 Jahre (§ 16 Absatz 2 Satz 2 ArbZG) V 

1.4.3   Zeiterfassungskarten und ähnliche im Zu-
sammenhang mit der gleitenden Arbeits-
zeit angefallene Unterlagen 

6 Monate (§ 11 SächsDSDG)  
V 

1.5   Sonstige Geschäftskontrolllisten, Fristen-
bücher usw. 

1 Jahr nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Listen, Bücher und so weiter geschlossen 
worden sind. 

V 

1.6   Personalnebenakten Solange die Beschäftigungsbehörde die 
Kenntnis dieser Unterlagen zu ihrer rechtmä-
ßigen Aufgabenerledigung benötigt, längstens 
bis zur Beendigung des aktiven Beschäfti-
gungsverhältnisses.  

V 

1.7   Einzelvorgänge über Urlaub, Erkrankun-
gen, Trennungsgeld, Umzugs- und Rei-
sekosten, Urlaubsanträge 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die letzte Eintragung vorgenommen worden 
ist. 

V 

1.8  Protokolle zu Dienstberatungen nach 
Nummer 21 Buchstabe b VwV Dienstord-
nung (z.B. Sachgebiets-, Veranlagungs-
besprechungen) 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
welchem die Protokolle aufgenommen wurden A 

 
2.   Obergruppen H des Aktenplans für die Finanzverwaltung  
  Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen; Geschäftsbedürfnisse   
   
  Vorbemerkung: Akten, Bücher, Belege usw. sind mindestens bis zum Ablauf des Haushaltsjah-

res aufzubewahren, das auf das Haushaltsjahr folgt, in dem der aus Anlass der Rechnungsprüfung 
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  d) Datensätze der Fahndungskartei entsprechend der jeweiligen unter Tz. 3.1.11 
Buchstaben a) bis c) geltenden Fristen V 

3.1.12  SEPA-Lastschriftmandate bzw. Einzugs-
ermächtigungen inkl. Umwidmungs-
schreiben sowie Mitteilungen über einen 
Kontowechsel nach Abschnitt 3 des Zah-
lungskontengesetzes (ZKG) 

Für die Dauer der Gültigkeit. (Ein Mandat ist 36 
Monate nach dem letzten Einzug gültig. Es ver-
längert sich mit jedem Einzug. Mit Ablauf der Frist 
von 36 Monaten ist das Mandat dauerhaft ungül-
tig und darf nicht mehr verwendet werden.) Nach 
dem Erlöschen ist das Mandat 14 Monate aufzu-
bewahren. 

V 

 
3.2   Einkommensteuer (einschließlich Lohnsteuer, Steuerabzug vom Kapitalertrag, von Einkünften 

bei beschränkt Steuerpflichtigen und von Aufsichtsratvergütungen), Körperschaftsteuer (ein-
schließlich der Gliederung des verwendbaren Eigenkapitals sowie der gesonderten Feststellung 
nach dem KStG), Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Grundsteuer, Einheitsbewertung und an-
dere gesonderte Feststellungen von Besteuerungsgrundlagen, Investitionszulage, Eigen-
heimzulage, Strafbefreiungsabgabe  

     
3.2.1 a) Unterlagen zur Durchführung der Besteu-

erung beziehungsweise Gewährung von 
Zulagen (einschließlich allgemeiner Ab-
lage), zum Beispiel Akten der Steuer-
pflichtigen (V-Steuerakten, Feststellungs-
akten, Rechtsbehelfsakten, Grundbesitz-
wertakten); Vorgänge über Steuerfestset-
zungen/Feststellungen, die jahrgangs-
weise abgelegt werden 

Für Veranlagungs- und Feststellungszeiträume 
bis 2014 10 Jahre nach Ablauf des Kalender-
jahrs, in dem die letzte in dem Aktenband befind-
liche Steuerfestsetzung/ Feststellung unanfecht-
bar geworden ist;  
für Veranlagungs- und Feststellungszeiträume 
ab 2015 20 Jahre nach Ablauf des Kalenderjah-
res der Steuerentstehung, nicht aber vor 10 Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
letzte in dem Aktenband befindliche Steuerfest-
setzung/Feststellung unanfechtbar geworden ist. 
Bei vorläufigen (§ 165 AO) Steuerfestsetzun-
gen/Feststellungen jedoch mindestens bis zum 
Ablauf der Frist i. S. d. § 171 Absatz 8 AO; bei 
Steuerfest-setzungen/Feststellungen unter dem 
Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164 AO) jedoch 
mindestens bis zum Wegfall des Nachprüfungs-
vorbehaltes nach § 164 Absatz 4 AO. Bei jahr-
gangsweise abgelegten Vorgängen ist von der 
Unanfechtbarkeit der einzelnen Steuerfestset-
zungen auszugehen. 

V 

  
 

Mit Ausnahme von 
aa) Feststellungs- oder Grundbesitzwer-

takten, die im Zusammenhang mit 
der Bewertung von land- und forst-
wirtschaftlichem Vermögen stehen. 

                                                                       
Diese sind 20 Jahre nach Ablauf des Feststel-
lungs- oder Bewertungsstichtages auszuson-
dern. 

A 

  bb) Umsatzsteuerakten, Investitions- 
und Eigenheimzulageakten 

10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die letzte in dem Aktenband befindliche Steuer-
festsetzung/Feststellung unanfechtbar geworden 
ist. Bei vorläufigen (§ 165 AO) Steuerfestsetzun-
gen/Feststellungen mindestens bis zum Ablauf 
der Frist i. S. d. § 171 Absatz 8 AO. Bei jahr-
gangsweise abgelegten Vorgängen ist von der 
Unanfechtbarkeit der einzelnen Steuerfestset-
zung/ Feststellung auszugehen.  

V 

  

1 
 

 

TZ.  BEZEICHNUNG DES SCHRIFTGUTS 
AUFBEWAHRUNGSFRIST 

ANBIETUNG      = A 
VERNICHTUNG = V  

 
Bei Kennzeichnung A/V sind zwingend die Besonderheiten des Abschnittes III, Tz. 2.1 zu beachten! 

 
1. Obergruppen O und P des Aktenplans für die Finanzverwaltung  
     
    Organisation und Verwaltung, Perso-

nalangelegenheiten  
   

1.1   A-Akten 20 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in 
dem die letzte in dem Aktenband befindliche 
Sache zu den Akten geschrieben worden ist. 

A 

1.2   B-Akten 5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die letzte in dem Aktenband befindliche Sache 
zu den Akten geschrieben worden ist. 

A 

1.3 a) Geschäftsverteilungspläne, 10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in 
dem ein neuer Geschäftsverteilungsplan auf-
gestellt worden ist. 

A 

  b) Organisationsbogen (bis 2013), Ein-
gangsbücher, Sachverzeichnisse 

10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem Eingangsbücher geschlossen worden 
oder bei Sachverzeichnissen die letzte Sache 
erledigt wurde. 

V 

1.4   Zeiterfassungsdaten    
1.4.1   bei manueller Erfassung und Speiche-

rung 
2 Jahre (§ 16 Absatz 2 Satz 2 ArbZG) V 

1.4.2   bei automatisierter Erfassung und Spei-
cherung 

2 Jahre (§ 16 Absatz 2 Satz 2 ArbZG) V 

1.4.3   Zeiterfassungskarten und ähnliche im Zu-
sammenhang mit der gleitenden Arbeits-
zeit angefallene Unterlagen 

6 Monate (§ 11 SächsDSDG)  
V 

1.5   Sonstige Geschäftskontrolllisten, Fristen-
bücher usw. 

1 Jahr nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Listen, Bücher und so weiter geschlossen 
worden sind. 

V 

1.6   Personalnebenakten Solange die Beschäftigungsbehörde die 
Kenntnis dieser Unterlagen zu ihrer rechtmä-
ßigen Aufgabenerledigung benötigt, längstens 
bis zur Beendigung des aktiven Beschäfti-
gungsverhältnisses.  

V 

1.7   Einzelvorgänge über Urlaub, Erkrankun-
gen, Trennungsgeld, Umzugs- und Rei-
sekosten, Urlaubsanträge 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die letzte Eintragung vorgenommen worden 
ist. 

V 

1.8  Protokolle zu Dienstberatungen nach 
Nummer 21 Buchstabe b VwV Dienstord-
nung (z.B. Sachgebiets-, Veranlagungs-
besprechungen) 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
welchem die Protokolle aufgenommen wurden A 

 
2.   Obergruppen H des Aktenplans für die Finanzverwaltung  
  Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen; Geschäftsbedürfnisse   
   
  Vorbemerkung: Akten, Bücher, Belege usw. sind mindestens bis zum Ablauf des Haushaltsjah-

res aufzubewahren, das auf das Haushaltsjahr folgt, in dem der aus Anlass der Rechnungsprüfung 
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 b) Unterlagen zu den in den Arbeitnehmer-
stellen der Finanzämter geführten Fällen 
(s. Tz. 4.2 DA-Org) 

Für Veranlagungs- und Feststellungszeiträume 
bis 2014 10 Jahre nach Ablauf des Kalender-
jahrs, in dem die letzte Steuerfestsetzung/Fest-
stellung unanfechtbar geworden ist. 
Für Veranlagungs- und Feststellungszeiträume 
ab 2015 20 Jahre nach Ablauf des Kalenderjah-
res der Steuerentstehung, nicht aber vor 10 Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
letzte in dem Aktenband befindliche Steuerfest-
setzung/Feststellung unanfechtbar geworden ist.  
Bei vorläufigen (§ 165 AO) Steuerfestsetzun-
gen/Feststellungen jedoch mindestens bis zum 
Ablauf der Frist i. S. d. § 171 Absatz 8 AO; bei 
Steuerfestsetzungen/Feststellungen unter dem 
Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164 AO) jedoch 
mindestens bis zum Wegfall des Nachprüfungs-
vorbehaltes nach § 164 Absatz 4 AO. Bei jahr-
gangsweise abgelegten Vorgängen ist von der 
Unanfechtbarkeit der einzelnen Steuerfestset-
zungen auszugehen. 

V 

  c) Akten (auch Einheitswertbogen, Karten, 
Karteien, Listen usw.) zur Einheitsbewer-
tung des Grundbesitzes (einschließlich 
der Festsetzung der Grundsteuermess-
beträge und aller Vorgänge zur grund-
steuerlichen Behandlung); Akten zu 
Grundsteuermessbetragsveranlagungen 
auf der Grundlage von Ersatzwirtschafts-
werten sowie Liegenschaftskarten und -
bücher; Akten zur Feststellung von 
Grundsteuerwerten  

vorbehalten  

A 

  d) Dauerunterlagen (beispielhafte Aufzäh-
lung in DA-V, Textziffer 3.4.3.2) und den 
Steuerakten vorzuheftende Unterlagen 
(vgl. DA-V, Tz. 3.4.3.3 sowie Mitteilung 
über Beginn der Buchführungspflicht, DA-
V, Tz. 3.4.3.4)  

die Unterlagen sind aufzubewahren, solange der 
Steuerfall nicht gelöscht ist. Sie sind erst mit der 
letzten zu vernichtenden Akte des gelöschten 
Steuerfalls zu vernichten. A/V 

3.2.2   Umsatzsteuervoranmeldungen 10 Jahre nach Ablauf des Besteuerungszeit-
raums V 

3.2.3   Umsatzsteuervergütungsakten 10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Anträge überprüft worden sind. V 

3.2.4   Listen über Vergütungen von Umsatz-
steuer (U-Listen) 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Listen geschlossen worden sind. V 

3.2.5   Arbeitgeberakten 12 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Prüfung abgeschlossen bzw. der Aktenband 
geschlossen worden ist. 

V 

3.2.6   Lohnsteueranmeldungen 12 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, für das 
die letzte Lohnsteueranmeldung bestimmt war; 
sofern eine Lohnsteuer-Außenprüfung stattge-
funden hat, jedoch mindestens bis zur Prüfung 
gem. §§ 54 und 84 BuchO. 

V 

  

1 
 

 

TZ.  BEZEICHNUNG DES SCHRIFTGUTS 
AUFBEWAHRUNGSFRIST 

ANBIETUNG      = A 
VERNICHTUNG = V  

 
Bei Kennzeichnung A/V sind zwingend die Besonderheiten des Abschnittes III, Tz. 2.1 zu beachten! 

 
1. Obergruppen O und P des Aktenplans für die Finanzverwaltung  
     
    Organisation und Verwaltung, Perso-

nalangelegenheiten  
   

1.1   A-Akten 20 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in 
dem die letzte in dem Aktenband befindliche 
Sache zu den Akten geschrieben worden ist. 

A 

1.2   B-Akten 5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die letzte in dem Aktenband befindliche Sache 
zu den Akten geschrieben worden ist. 

A 

1.3 a) Geschäftsverteilungspläne, 10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in 
dem ein neuer Geschäftsverteilungsplan auf-
gestellt worden ist. 

A 

  b) Organisationsbogen (bis 2013), Ein-
gangsbücher, Sachverzeichnisse 

10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem Eingangsbücher geschlossen worden 
oder bei Sachverzeichnissen die letzte Sache 
erledigt wurde. 

V 

1.4   Zeiterfassungsdaten    
1.4.1   bei manueller Erfassung und Speiche-

rung 
2 Jahre (§ 16 Absatz 2 Satz 2 ArbZG) V 

1.4.2   bei automatisierter Erfassung und Spei-
cherung 

2 Jahre (§ 16 Absatz 2 Satz 2 ArbZG) V 

1.4.3   Zeiterfassungskarten und ähnliche im Zu-
sammenhang mit der gleitenden Arbeits-
zeit angefallene Unterlagen 

6 Monate (§ 11 SächsDSDG)  
V 

1.5   Sonstige Geschäftskontrolllisten, Fristen-
bücher usw. 

1 Jahr nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Listen, Bücher und so weiter geschlossen 
worden sind. 

V 

1.6   Personalnebenakten Solange die Beschäftigungsbehörde die 
Kenntnis dieser Unterlagen zu ihrer rechtmä-
ßigen Aufgabenerledigung benötigt, längstens 
bis zur Beendigung des aktiven Beschäfti-
gungsverhältnisses.  

V 

1.7   Einzelvorgänge über Urlaub, Erkrankun-
gen, Trennungsgeld, Umzugs- und Rei-
sekosten, Urlaubsanträge 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die letzte Eintragung vorgenommen worden 
ist. 

V 

1.8  Protokolle zu Dienstberatungen nach 
Nummer 21 Buchstabe b VwV Dienstord-
nung (z.B. Sachgebiets-, Veranlagungs-
besprechungen) 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
welchem die Protokolle aufgenommen wurden A 

 
2.   Obergruppen H des Aktenplans für die Finanzverwaltung  
  Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen; Geschäftsbedürfnisse   
   
  Vorbemerkung: Akten, Bücher, Belege usw. sind mindestens bis zum Ablauf des Haushaltsjah-

res aufzubewahren, das auf das Haushaltsjahr folgt, in dem der aus Anlass der Rechnungsprüfung 
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3.2.7   Steuerabzugsbelege (zum Beispiel Lohn-
steuerkarten und besondere Lohnsteuer-
bescheinigungen 

7 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, für das 
die Belege eingereicht worden sind. V 

3.2.8   Verzeichnis der ausgestellten LSt-Karten 
gemäß R 39.1 (10) LStR 2008 (letztmalig 
für das Kalenderjahr 2010) 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
das Verzeichnis erstellt wurde. V 

3.2.9   Listen über nachzuentrichtende Lohn-
steuer (S-Liste Teilband B) 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Listen geschlossen worden sind. V 

3.2.10   Akten und Steueranmeldungen betref-
fend die Abführung der Kapitalertrag-
steuer (sogenannte K-Akten) 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die dazugehörigen Listen geschlossen worden 
sind. 

V 

3.2.11   Akten und Steueranmeldungen betref-
fend Abführung von Abzugssteuern bei 
beschränkt Steuerpflichtigen 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die dazugehörigen Listen geschlossen worden 
sind. 

V 

3.2.12   Akten und Steueranmeldungen betref-
fend Vergütung von Körperschaftsteuer 
und Erstattung von Kapitalertragsteuer 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
der Aktenband geschlossen worden ist. V 

3.2.13   Kaufpreissammlungen  
Mietpreissammlungen und die von den 
Kommunen übergebenen Bauplanungs-
unterlagen  

20 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Einheitsbewertung des Grundbesitzes letzt-
mals der Grundsteuer zu Grunde gelegt worden 
sind. 

A 

3.2.14 a) Richtpreiskarten 20 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Einheitsbewertung des Grundbesitzes letzt-
mals der Grundsteuer zu Grunde gelegt worden 
sind. 

A 

  b) Bodenrichtwertkarten aller Jahre 31. Dezember 2029 A 
3.2.15   Sämtliche Unterlagen der Bodenschät-

zung 
vorbehalten A 

3.2.16   Material der Personenstands- und Be-
triebsaufnahmen 

2 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die nächst folgende Personenstands- und Be-
triebsaufnahme stattgefunden hat. 

A 

3.2.17 
 

  An- und Abmeldelisten und polizeiliches 
Meldematerial 

1 Jahr nach Ablauf des Eingangsjahrs V 
 

3.2.18  Elektronische Überwachungslisten (z.B. 
festgestellte Scheinunternehmen, ge-
prüfte Neuaufnahmefälle und Ähnliches) 

10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die Listen geschlossen worden sind V 

3.2.19  
 

Anschreibeliste für die Einheitswertfest-
stellung 
 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
der letzte Fall der Liste abschließend bearbeitet 
wurde 

V 
 

3.2.20  Arbeitsanfallliste zur Grundbesitzbewer-
tung (Bedarfsbewertung) 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
der letzte Fall der Liste abschließend bearbeitet 
wurde 

V 
 

3.2.21  Überwachungslisten für die Einheitswert- 
und Grundbesitzwertfeststellung (außer 
Listen der vorläufigen bzw. unter Vorbe-
halt der Nachprüfung stehenden Fälle) 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die Bearbeitung der Liste stattgefunden hat V 

 

 
3.3    Wohnungsbauprämien, Arbeitnehmersparzulagen 

 
3.3.1   Prämienvorgang 5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 

der Aktenband geschlossen worden ist, mindes-
tens jedoch 10 Jahre nach Ablauf der letzten 
Festlegungsfrist. 

V 

  

1 
 

 

TZ.  BEZEICHNUNG DES SCHRIFTGUTS 
AUFBEWAHRUNGSFRIST 

ANBIETUNG      = A 
VERNICHTUNG = V  

 
Bei Kennzeichnung A/V sind zwingend die Besonderheiten des Abschnittes III, Tz. 2.1 zu beachten! 

 
1. Obergruppen O und P des Aktenplans für die Finanzverwaltung  
     
    Organisation und Verwaltung, Perso-

nalangelegenheiten  
   

1.1   A-Akten 20 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in 
dem die letzte in dem Aktenband befindliche 
Sache zu den Akten geschrieben worden ist. 

A 

1.2   B-Akten 5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die letzte in dem Aktenband befindliche Sache 
zu den Akten geschrieben worden ist. 

A 

1.3 a) Geschäftsverteilungspläne, 10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in 
dem ein neuer Geschäftsverteilungsplan auf-
gestellt worden ist. 

A 

  b) Organisationsbogen (bis 2013), Ein-
gangsbücher, Sachverzeichnisse 

10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem Eingangsbücher geschlossen worden 
oder bei Sachverzeichnissen die letzte Sache 
erledigt wurde. 

V 

1.4   Zeiterfassungsdaten    
1.4.1   bei manueller Erfassung und Speiche-

rung 
2 Jahre (§ 16 Absatz 2 Satz 2 ArbZG) V 

1.4.2   bei automatisierter Erfassung und Spei-
cherung 

2 Jahre (§ 16 Absatz 2 Satz 2 ArbZG) V 

1.4.3   Zeiterfassungskarten und ähnliche im Zu-
sammenhang mit der gleitenden Arbeits-
zeit angefallene Unterlagen 

6 Monate (§ 11 SächsDSDG)  
V 

1.5   Sonstige Geschäftskontrolllisten, Fristen-
bücher usw. 

1 Jahr nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Listen, Bücher und so weiter geschlossen 
worden sind. 

V 

1.6   Personalnebenakten Solange die Beschäftigungsbehörde die 
Kenntnis dieser Unterlagen zu ihrer rechtmä-
ßigen Aufgabenerledigung benötigt, längstens 
bis zur Beendigung des aktiven Beschäfti-
gungsverhältnisses.  

V 

1.7   Einzelvorgänge über Urlaub, Erkrankun-
gen, Trennungsgeld, Umzugs- und Rei-
sekosten, Urlaubsanträge 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die letzte Eintragung vorgenommen worden 
ist. 

V 

1.8  Protokolle zu Dienstberatungen nach 
Nummer 21 Buchstabe b VwV Dienstord-
nung (z.B. Sachgebiets-, Veranlagungs-
besprechungen) 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
welchem die Protokolle aufgenommen wurden A 

 
2.   Obergruppen H des Aktenplans für die Finanzverwaltung  
  Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen; Geschäftsbedürfnisse   
   
  Vorbemerkung: Akten, Bücher, Belege usw. sind mindestens bis zum Ablauf des Haushaltsjah-

res aufzubewahren, das auf das Haushaltsjahr folgt, in dem der aus Anlass der Rechnungsprüfung 
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3.3.2   Vorgänge, die jahrgangsweise abgelegt 
werden 

5 Jahre nach Ablauf der Festlegungsfrist. V 

3.3.3   Listen 10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Listen geschlossen worden sind. V 

    mit Ausnahme der  Einkommensüberwa-
chungslisten  

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Listen geschlossen worden sind. V 

    mit Ausnahme der KM zur Überwachung 
des Einkommens, die zu keinem Prämi-
envorgang gehören 

5 Jahre 
V 

3.3.4   Anzeigen nach VermBDV 2 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Anzeigen eingereicht worden sind. V 

  
3.4    Erbschaft- und Schenkungsteuer  

 
3.4.1   Akten der einzelnen Erbschafts-  

und Schenkungsfälle 
10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die endgültige Steuerfestsetzung unanfechtbar 
geworden ist, mindestens jedoch so lange, als 
noch Zahlungen zu leisten sind (Fälle einer Ren-
tenbesteuerung nach § 23 ErbStG oder einer 
noch fortdauernden Stundung nach § 25 Ab-
satz 1, § 28 ErbStG, § 222 AO 1977) oder eine 
weitere Steuerfestsetzung nach § 9 Absatz 1 
Nummer 1 Buchstabe a ErbStG oder § 25 Ab-
satz 1 Buchstabe a ErbStG a.F. in Betracht kom-
men kann. 
Gehört zum Erwerb ein Betrieb der Land- und 
Forstwirtschaft, bei dem sich wegen einer Nach-
bewertung i. S. v. § 162 Absatz 3 und 4 BewG 
eine höhere Steuer ergeben kann, beträgt die 
Aufbewahrungsfrist nach Satz 1, 1. Halbsatz 20 
Jahre. 
Wurde der Vorwegabschlag nach § 13a Absatz 9 
ErbStG gewährt und kann dessen Wegfall zu ei-
ner höheren Steuer führen, beträgt die Aufbe-
wahrungsfrist nach Satz 1, 1. Halbsatz 25 Jahre. 
Für Fälle des Erlasses nach § 28a ErbStG be-
trägt die Aufbewahrungsfrist mindestens 15 
Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die Steuer für den Erwerb entstanden ist, für den 
der Erlass erfolgte. 

V 

    mit Ausnahme der Entwürfe der Schen-
kungsteuerbescheide und der zugehöri-
gen Wertberechnungen  

10 Jahre nach Ablauf des Todesjahrs des Schen-
kers, längstens jedoch 25 Jahre nach Ablauf des 
Kalenderjahrs, in dem die endgültige Steuerfest-
setzung unanfechtbar geworden ist. 

V 

3.4.2   Freibelege zu den Sterbefallanzeigen, 
Totenbeilisten und zum Verzeichnis der 
Schenkungen unter Lebenden 

10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Freibelege ausgestellt worden sind. V 

3.4.3   Erbschaftsteuerlisten und Namensver-
zeichnisse 

10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Listen geschlossen worden sind. V 

3.4.4   Überwachungslisten 10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Listen geschlossen worden sind. V 

3.4.5   Liste der Sterbefallanzeigen 10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Listen geschlossen worden sind. V 
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TZ.  BEZEICHNUNG DES SCHRIFTGUTS 
AUFBEWAHRUNGSFRIST 

ANBIETUNG      = A 
VERNICHTUNG = V  

 
Bei Kennzeichnung A/V sind zwingend die Besonderheiten des Abschnittes III, Tz. 2.1 zu beachten! 

 
1. Obergruppen O und P des Aktenplans für die Finanzverwaltung  
     
    Organisation und Verwaltung, Perso-

nalangelegenheiten  
   

1.1   A-Akten 20 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in 
dem die letzte in dem Aktenband befindliche 
Sache zu den Akten geschrieben worden ist. 

A 

1.2   B-Akten 5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die letzte in dem Aktenband befindliche Sache 
zu den Akten geschrieben worden ist. 

A 

1.3 a) Geschäftsverteilungspläne, 10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in 
dem ein neuer Geschäftsverteilungsplan auf-
gestellt worden ist. 

A 

  b) Organisationsbogen (bis 2013), Ein-
gangsbücher, Sachverzeichnisse 

10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem Eingangsbücher geschlossen worden 
oder bei Sachverzeichnissen die letzte Sache 
erledigt wurde. 

V 

1.4   Zeiterfassungsdaten    
1.4.1   bei manueller Erfassung und Speiche-

rung 
2 Jahre (§ 16 Absatz 2 Satz 2 ArbZG) V 

1.4.2   bei automatisierter Erfassung und Spei-
cherung 

2 Jahre (§ 16 Absatz 2 Satz 2 ArbZG) V 

1.4.3   Zeiterfassungskarten und ähnliche im Zu-
sammenhang mit der gleitenden Arbeits-
zeit angefallene Unterlagen 

6 Monate (§ 11 SächsDSDG)  
V 

1.5   Sonstige Geschäftskontrolllisten, Fristen-
bücher usw. 

1 Jahr nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Listen, Bücher und so weiter geschlossen 
worden sind. 

V 

1.6   Personalnebenakten Solange die Beschäftigungsbehörde die 
Kenntnis dieser Unterlagen zu ihrer rechtmä-
ßigen Aufgabenerledigung benötigt, längstens 
bis zur Beendigung des aktiven Beschäfti-
gungsverhältnisses.  

V 

1.7   Einzelvorgänge über Urlaub, Erkrankun-
gen, Trennungsgeld, Umzugs- und Rei-
sekosten, Urlaubsanträge 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die letzte Eintragung vorgenommen worden 
ist. 

V 

1.8  Protokolle zu Dienstberatungen nach 
Nummer 21 Buchstabe b VwV Dienstord-
nung (z.B. Sachgebiets-, Veranlagungs-
besprechungen) 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
welchem die Protokolle aufgenommen wurden A 

 
2.   Obergruppen H des Aktenplans für die Finanzverwaltung  
  Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen; Geschäftsbedürfnisse   
   
  Vorbemerkung: Akten, Bücher, Belege usw. sind mindestens bis zum Ablauf des Haushaltsjah-

res aufzubewahren, das auf das Haushaltsjahr folgt, in dem der aus Anlass der Rechnungsprüfung 
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3.4.6   Totenbeilisten 10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Listen geschlossen worden sind.   V 

3.4.7   Verzeichnis der Schenkungen unter Le-
benden 

25 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
das Verzeichnis geschlossen worden ist. V 

 
3.5    Grunderwerbsteuer 

 
3.5.1   Akten der einzelnen Steuerfälle 10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 

die Steuerfestsetzung unanfechtbar geworden 
ist, die Steuerbefreiung verfügt oder der Steuer-
bescheid über die materiell endgültige Freistel-
lung erteilt worden ist. 

V 

3.5.2   Liste der Überwachung der Befreiungs-
vorschrift § 5 Absatz 3 GrEStG 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die letzte in der Liste vermerkte Frist abgelaufen 
ist. 

V 

3.5.3  Sonstige Überwachungslisten (außer Lis-
ten der vorläufigen bzw. unter Vorbehalt 
der Nachprüfung stehende Fälle) 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Bearbeitung der Liste stattgefunden hat V 

  
3.6    Rennwett-/Lotterie- und Sportwettensteuer sowie Spielbankabgabe  

 
3.6.1   Akten für Buchmacher- und Totalisator-

betriebe 
5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
ein Aktenband geschlossen worden ist. A 

3.6.2   Akten über die Veranstaltung von Lotte-
rien, Ausspielungen oder Oddset-Wetten 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
ein Aktenband geschlossen worden ist. A 

3.6.3   Rennwettsteuerlisten und Lotteriesteuer-
listen 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Listen geschlossen worden sind. V 

3.6.4   Vordrucke/Belege i. S. der DA Steuerauf-
sicht 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Vordrucke/Belege ausgefertigt worden sind. V 

3.6.5   Tages- und Monatsabrechnungen der 
Spielbanken. 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, zu dem 
die Abrechnungen erstellt worden sind. V 

3.6.6   Monats- und Steueranmeldungen für das 
Kalenderjahr (oder einen kürzeren Zeit-
raum) für die Spielbanken 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die Anmeldungen abgegeben worden sind. V 

Abschnitt III  
Aussondern von Unterlagen 

 

1. Allgemeines 
 

a) Für die Aussonderung von Unterlagen, einschließend deren Anbietung, Bewertung und Übergabe, 
gelten die Bestimmungen des Archivgesetzes für den Freistaat Sachsen sowie § 7 des Sächsi-
schen Datenschutzdurchführungsgesetzes, in der jeweils geltenden Fassung sowie der VwV Ak-
tenführung vom 31. Mai 2013 (SächsABl. S. 624), zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift 
vom 25. November 2025 (SächsABl. SDr. S. S 212), in der jeweils geltenden Fassung. 

b) Für Aussonderungsaktionen im Sinne dieser Vorschrift ist der Sachgebietsleiter IT des jeweiligen 
Finanzamtes zuständig. Dieser ist gleichzeitig Ansprechpartner für das Staatsarchiv. Der Ge-
schäftsstellenleiter und die Sachgebietsleiter wirken bei Ausreih- und Aussonderungsaktionen mit. 

c) Die Aussonderung wird durch den Altregistraturverwalter durchgeführt und vom zuständigen Sach-
gebietsleiter beaufsichtigt. Dieser achtet unter Zuhilfenahme der aus dem Altregistraturprogramm 
heraus generierten Listen insbesondere darauf, dass 

• die in Frage kommenden Unterlagen dem Staatsarchiv angeboten werden; 
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TZ.  BEZEICHNUNG DES SCHRIFTGUTS 
AUFBEWAHRUNGSFRIST 

ANBIETUNG      = A 
VERNICHTUNG = V  

 
Bei Kennzeichnung A/V sind zwingend die Besonderheiten des Abschnittes III, Tz. 2.1 zu beachten! 

 
1. Obergruppen O und P des Aktenplans für die Finanzverwaltung  
     
    Organisation und Verwaltung, Perso-

nalangelegenheiten  
   

1.1   A-Akten 20 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in 
dem die letzte in dem Aktenband befindliche 
Sache zu den Akten geschrieben worden ist. 

A 

1.2   B-Akten 5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die letzte in dem Aktenband befindliche Sache 
zu den Akten geschrieben worden ist. 

A 

1.3 a) Geschäftsverteilungspläne, 10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in 
dem ein neuer Geschäftsverteilungsplan auf-
gestellt worden ist. 

A 

  b) Organisationsbogen (bis 2013), Ein-
gangsbücher, Sachverzeichnisse 

10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem Eingangsbücher geschlossen worden 
oder bei Sachverzeichnissen die letzte Sache 
erledigt wurde. 

V 

1.4   Zeiterfassungsdaten    
1.4.1   bei manueller Erfassung und Speiche-

rung 
2 Jahre (§ 16 Absatz 2 Satz 2 ArbZG) V 

1.4.2   bei automatisierter Erfassung und Spei-
cherung 

2 Jahre (§ 16 Absatz 2 Satz 2 ArbZG) V 

1.4.3   Zeiterfassungskarten und ähnliche im Zu-
sammenhang mit der gleitenden Arbeits-
zeit angefallene Unterlagen 

6 Monate (§ 11 SächsDSDG)  
V 

1.5   Sonstige Geschäftskontrolllisten, Fristen-
bücher usw. 

1 Jahr nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die Listen, Bücher und so weiter geschlossen 
worden sind. 

V 

1.6   Personalnebenakten Solange die Beschäftigungsbehörde die 
Kenntnis dieser Unterlagen zu ihrer rechtmä-
ßigen Aufgabenerledigung benötigt, längstens 
bis zur Beendigung des aktiven Beschäfti-
gungsverhältnisses.  

V 

1.7   Einzelvorgänge über Urlaub, Erkrankun-
gen, Trennungsgeld, Umzugs- und Rei-
sekosten, Urlaubsanträge 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem 
die letzte Eintragung vorgenommen worden 
ist. 

V 

1.8  Protokolle zu Dienstberatungen nach 
Nummer 21 Buchstabe b VwV Dienstord-
nung (z.B. Sachgebiets-, Veranlagungs-
besprechungen) 

5 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
welchem die Protokolle aufgenommen wurden A 

 
2.   Obergruppen H des Aktenplans für die Finanzverwaltung  
  Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen; Geschäftsbedürfnisse   
   
  Vorbemerkung: Akten, Bücher, Belege usw. sind mindestens bis zum Ablauf des Haushaltsjah-

res aufzubewahren, das auf das Haushaltsjahr folgt, in dem der aus Anlass der Rechnungsprüfung 
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